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Jahreswechsel: Steuerliche Überlegungen zur Steueroptimierung  

So langsam neigt sich das Jahr 2011 dem Ende entgegen. Es ist also an der Zeit, sich darüber Ge-

danken zu machen, welche Maßnahmen im privaten Bereich bis zum Ende des Jahres steuerliche 

Vorteile bringen können. Nachfolgende Aspekte sollten in die Überlegungen einbezogen werden.  

Verlagerung von Ausgaben  

Die Einkommensteuersätze werden sich im Zuge des Jahreswechsels nicht verändern. Somit kommt 

es auf die persönlichen Verhältnisse an, ob Aufwendungen noch ins laufende Jahr vorgezogen wer-

den sollten oder doch besser in das Jahr 2012 zu verlagern sind. Eine gezielte Steuerung des Zah-

lungstermins kommt insbesondere in den nachfolgenden Fällen in Betracht.  

Bei Handwerkerleistungen gewährt der Fiskus eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 Prozent der 

Aufwendungen, wobei ein Höchstbetrag von 1.200 EUR zu beachten ist. Sollte der Höchstbetrag in 

2011 bereits ausgeschöpft worden sein, sollten weitere Leistungen nach Möglichkeit erst in 2012 

beglichen werden.  

Hinweis: Darüber hinaus sollte man im Blick haben, dass es sich um eine Steuerermäßigung han-

delt, die von der Steuerschuld abgezogen wird. Fällt in 2011 z.B. aufgrund von Verlusten aus einer 

selbstständigen Tätigkeit keine Einkommensteuer an, kann kein Abzug von der Steuerschuld vorge-

nommen werden. Der Steuerpflichtige kann weder die Festsetzung einer negativen Einkommens-

teuer noch die Feststellung einer rück- oder vortragsfähigen Steuerermäßigung beanspruchen. In 

diesen Fällen sollten die Handwerkerleistungen nach Möglichkeit erst in 2012 beglichen werden.  

Auch bei Sonderausgaben (z.B. Spenden) oder bei außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Arznei-

mittel) kann eine Verlagerung der Ausgaben sinnvoll sein. Bei außergewöhnlichen Belastungen 

sollte man dabei insbesondere die zumutbare Eigenbelastung berücksichtigen. Es gilt folgende 

Grundregel:  

• Ist abzusehen, dass die zumutbare Belastung in 2011 nicht überschritten wird, sollten offene 

Rechnungen erst in 2012 beglichen werden.  
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• Indes lohnt sich ein Vorziehen, wenn in 2011 bereits hohe Aufwendungen getätigt wurden.  

Hinweis: In die Überlegungen sind auch vorhandene Verlustvorträge einzubeziehen, die Sonder-

ausgaben oder außergewöhnliche Belastungen eventuell wirkungslos verpuffen lassen.  

Kinderbetreuungskosten  

Die steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten wird ab 2012 vereinfacht. Kern der 

Neuregelung ist, dass die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen der Eltern (z.B. Erwerbstätig-

keit) keine Rolle mehr spielen und Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ohne 

Altersunterscheidung berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind Kinderbetreuungskosten nur ein-

heitlich als Sonderausgaben und nicht mehr auch wie Werbungskosten oder Betriebsausgaben ab-

ziehbar. An der Abzugshöhe (zwei Drittel der Aufwendungen, maximal 4.000 EUR pro Kind) än-

dert sich hingegen nichts.  

Hinweis: Nach einer neu eingefügten Gesetzesvorschrift werden die Einkünfte, die Summe der 

Einkünfte und der Gesamtbetrag der Einkünfte bei Anwendung außersteuerlicher Vorschriften um 

die Kinderbetreuungskosten gemindert. Somit bleibt es z.B. für die Festsetzung der Kindergarten-

gebühren ohne Auswirkung, dass die Kinderbetreuungskosten ab 2012 nicht mehr als Betriebsaus-

gaben oder Werbungskosten, sondern nur noch einheitlich als Sonderausgaben abziehbar sind.  

Optimierung des Elterngeldes  

Werdende Eltern sollten dem später zu Hause bleibenden Partner frühzeitig die günstige Steuerklas-

se III zuweisen, um die Bemessungsgrundlage für das spätere Elterngeld zu erhöhen.  

Hinweis: Zu beachten ist aber auch, dass sich der Wechsel der Steuerklasse für den weiter berufstä-

tigen Ehepartner nachteilig auswirken kann. Wird dieser beispielsweise für längere Zeit krank oder 

arbeitslos, erhält er infolge der ungünstigeren Steuerklasse ein geringeres Kranken- bzw. Arbeitslo-

sengeld. 
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Arbeitnehmer: Wissenswertes zum Jahreswechsel  

Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, berufsbezogene Ausgaben oder variable Gehaltsbestand-

teile vorzuziehen oder in das nächste Jahr zu verlagern. Maßgebend ist grundsätzlich das Zu- und 

Abflussprinzip. Sofern die Werbungskosten in 2011 insgesamt unter dem Pauschbetrag von 1.000 

EUR liegen werden, sollten noch ausstehende Aufwendungen (beispielsweise für Fachliteratur oder 

Arbeitsmittel) nach Möglichkeit in das Jahr 2012 verschoben werden.  

Bei Abfindungen sollte der steuerentlastende Effekt der Fünftelregelung effektiv eingesetzt werden. 

Hier ist insbesondere durchzurechnen, ob sich die Zusammenballung der Einkünfte in 2011 oder 

eher in 2012 optimal auswirkt.  

Hinweis: Die begünstigte Besteuerung setzt voraus, dass die Entschädigungsleistungen zusammen-

geballt in einem Veranlagungszeitraum zufließen. Der Zufluss mehrerer Teilbeträge in unterschied-

lichen Veranlagungszeiträumen ist deshalb grundsätzlich schädlich, soweit es sich dabei nicht um 

eine im Verhältnis zur Hauptleistung geringe Zahlung (maximal fünf Prozent der Hauptleistung) 

handelt, die in einem anderen Veranlagungszeitraum zufließt.  

Spätestens zum Jahresende sollten Arbeitgeber und Belegschaft prüfen, ob die vielseitigen Mög-

lichkeiten von steuerfreien und begünstigten Lohnbestandteilen optimal ausgeschöpft wurden. Dar-

unter fallen beispielsweise Sachbezüge unter Ausnutzung der Freigrenze von 44 EUR oder steuer-

freie Kindergartenzuschüsse.  

Die vierjährige Frist für die Antragsveranlagung können Arbeitnehmer auch für den Antrag auf 

Arbeitnehmer-Sparzulage nutzen. 

 

Vorsteuerabzug: Installation einer Fotovoltaikanlage  

In gleich drei Urteilen hat sich der Bundesfinanzhof zu den Voraussetzungen und zum Umfang des 

Vorsteuerabzugs im Zusammenhang mit der Installation einer Fotovoltaikanlage geäußert. Danach 



 
 
 
 
 

- 4 - 
 
 

/.. 

ist ein (privater) Betreiber einer Fotovoltaikanlage, der den mit seiner Anlage erzeugten Strom kon-

tinuierlich an einen Energieversorger veräußert, insoweit umsatzsteuerrechtlich Unternehmer. Somit 

ist er grundsätzlich zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, wenn die Aufwendungen mit seinen Um-

sätzen aus den Stromlieferungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang stehen.  

Nachfolgend wichtige Urteilsaussagen im Überblick:  

• Der Betreiber einer Fotovoltaikanlage kann den Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten 

eines Schuppens, auf dessen Dach die Anlage installiert wird und der anderweitig nicht ge-

nutzt wird, nur im Umfang der unternehmerischen Nutzung des gesamten Gebäudes bean-

spruchen.  

Hinweis: Voraussetzung ist allerdings, dass diese unternehmerische Nutzung des Schuppens min-

destens 10 Prozent der Gesamtnutzung beträgt. Denn nach dem Umsatzsteuergesetz gilt die Liefe-

rung eines Gegenstands (hier: Schuppen), den der Unternehmer zu weniger als 10 Prozent für sein 

Unternehmen nutzt, als nicht für das Unternehmen ausgeführt.  

• Wird das Dach einer schon vorhandenen, anderweitig nicht genutzten (leerstehenden) Scheu-

ne neu eingedeckt und sodann eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert, kann der 

Stromerzeuger den Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen für die Neueindeckung des Da-

ches nur im Umfang des unternehmerischen Nutzunganteils an der gesamten Scheune bean-

spruchen.  

Hinweis: Hier gilt die 10-Prozent-Grenze nicht, weil es sich nicht um Herstellungskosten eines ge-

lieferten Gegenstands handelt, sondern um Erhaltungsaufwendungen in Form von Dienstleistungen.  

Den unternehmerischen Nutzungsanteil an dem jeweiligen Gebäude hat der Unternehmer im Wege 

einer sachgerechten und von der Finanzverwaltung zu überprüfenden Schätzung zu ermitteln. Nach 

den drei Urteilen des Bundesfinanzhofs kommt dabei z.B. ein Umsatzschlüssel in Betracht, bei dem 

ein fiktiver Vermietungsumsatz für den nichtunternehmerisch bzw. privat genutzten inneren Teil 

des Gebäudes einem fiktiven Umsatz für die Vermietung der Dachfläche an einen Dritten zum Be-

trieb einer Fotovoltaikanlage gegenübergestellt wird (BFH, XI R 29/10, XI R 21/10, XI R 29/09). 
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Gewerbetreibende: Auffälliger Chi-Quadrat-Test allein reicht nicht für 
Zuschätzung aus  

Auffälligkeiten beim sogenannten Chi-Quadrat-Test berechtigen nicht zur Schätzung eines höheren 

Umsatzes, wenn keine weiteren Mängel der Buchführung gegeben sind. Dies hat das Finanzgericht 

Rheinland-Pfalz in einem mittlerweile rechtskräftigen Urteil entschieden.  

Zum Hintergrund  

Bei dem Chi-Quadrat-Test handelt es sich um ein statistisch-mathematisches Verfahren, bei dem 

empirisch beobachtete mit theoretisch erwarteten Häufigkeiten verglichen werden. Mit dieser Me-

thode wird unterstellt, dass der prozentuale Anteil aller Zahlen von 0 bis 9 ungefähr gleich groß sein 

muss. Da jeder Mensch unbewusst Vorlieben für diverse Zahlen hat, wird ein Unternehmer, der 

seine Zahlen manipulieren will, genau diese „Lieblingszahlen“ häufiger verwenden.  

Der entschiedene Fall  

Im Streitfall fand in einem Friseursalon eine Betriebsprüfung statt. Der Prüfer bemängelte, dass die 

Kassenbücher in Form von Excel-Tabellen geführt worden waren, sodass die gesetzlich geforderte 

Unveränderbarkeit der Kassenbucheintragungen nicht gewährleistet sei. Der Chi-Quadrat-Test er-

gab eine 100-prozentige Manipulationswahrscheinlichkeit. Dem Prüfer folgend erhöhte das Finanz-

amt die erklärten Umsatzerlöse um jährlich 3.000 EUR. Die hiergegen erhobene Klage hatte vor 

dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz schließlich Erfolg.  

Die Richter führten u.a. aus, dass es nicht Sache des Steuerpflichtigen ist, darzulegen, dass das Kas-

senprogramm Manipulationen und Änderungen nicht zulässt. Der Nachweis einer Manipulations-

möglichkeit obliegt vielmehr dem Finanzamt - und dieser Nachweis wurde vorliegend nicht er-

bracht. Der Chi-Quadrat-Test allein ist jedenfalls nicht geeignet, Beweise dafür zu erbringen, dass 

die Buchführung nicht ordnungsgemäß ist.  
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Darüber hinaus ist der Chi-Quadrat-Test bei einem Friseursalon, bei dem für die Leistungen aus-

schließlich volle bzw. halbe EUR-Beträge berechnet werden, eher ungeeignet. Ausgehend von der 

Preisliste des Friseursalons ergab sich, dass die Zahlen 0, 1, 4 und 5 naturgemäß überdimensional 

häufig auftreten müssen (beispielsweise Föhnfrisur: 15 EUR; Färben: 25 EUR bzw. 46,50 EUR).  

Hinweis: Bereits das Finanzgericht Köln hatte in 2009 entschieden, dass das Ergebnis eines Zeit-

reihenvergleichs nicht geeignet ist, die Beweiskraft einer formell ordnungsgemäßen Buchführung 

zu verwerfen (FG Rheinland-Pfalz, 2 K 1277/10; FG Köln, 6 K 3954/07). 

 

Firmenwagenbesteuerung: Nun ist der Bundesfinanzhof am Zug  

Darf der Dienstwagen auch privat genutzt werden, ist dieser geldwerte Vorteil bekanntlich zu ver-

steuern. Bei der Ein-Prozent-Regelung wird dabei der Bruttoneuwagenlistenpreis des Pkw zugrunde 

gelegt. Die üblicherweise gewährten Rabatte von durchschnittlich 20 Prozent fallen unter den Tisch. 

Diese für den Steuerpflichtigen nachteilige Praxis hat der Bund der Steuerzahler in einem Muster-

verfahren auf den Prüfstand gestellt. Das Finanzgericht Niedersachsen hat den verfassungsrechtli-

chen Bedenken für das Streitjahr 2009 aber eine Absage erteilt. Allerdings wurde die Revision zu-

gelassen, die bereits beim Bundesfinanzhof anhängig ist.  

Der jetzige Streit basiert auf einer früheren Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Hier kamen die 

Richter zu dem Ergebnis, dass die unverbindliche Preisempfehlung eines Automobilherstellers je-

denfalls seit 2003 keine geeignete Grundlage mehr für die Bewertung des lohnsteuerrechtlich erheb-

lichen Vorteils eines Personalrabatts für Jahreswagen ist. Im Nachgang zu diesem Verfahren stellte 

sich nun die Frage, ob der Gesetzgeber weiter am Bruttolistenneupreis als Bemessungsgrundlage 

festhalten darf, wenn dieser nicht mehr am Markt gezahlt wird.  

Im Streitfall konnte das Finanzgericht Niedersachsen keine zur Anpassung der Ein-Prozent-

Regelung zwingende Veränderung der Lebenswirklichkeit feststellen. Die Größenordnung der ge-

währten Rabatte (10 Prozent bis über 30 Prozent), die zudem von Hersteller, Modell und Sonderfak-

toren abhängig sind, rechtfertige dies nicht. Die Richter lehnten sich dabei an die Rechtsprechung 
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des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Steuerfreiheit von Sonntags-, Feier-

tags- und Nachtzuschlägen an. Hier hatte das Gericht eine gravierende Abweichung von den ur-

sprünglichen Verhältnissen von 66 Prozent festgestellt und die Norm für verfassungswidrig erklärt.  

Hinweise: Da die Revision anhängig ist, können Einspruchsverfahren ruhend gestellt und Klagever-

fahren ausgesetzt werden. Im Einzelfall sollte das Führen eines Fahrtenbuchs in Erwägung gezogen 

werden (FG Niedersachsen, 9 K 394/10, Rev. BFH Az. VI R 51/11).  

 

 

Quelle: Dialog Mittelstand 3/2011 
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